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RS OGH 1985/5/14 5Ob11/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1985

Norm

WEG 1975 §24 Abs1

Rechtssatz

Das Verlangen des Wohnungseigentumsorganisators auf Zahlung eines einmaligen Betrages für die Benützung einer

Kellerabteil7äche kann in Anbetracht dessen, daß die Errichtung der Kellerabteile weder durch Förderungsmittel noch

durch Darlehen ;nanziert wurde und auch im Preis der jeweiligen Eigentumswohnung nicht enthalten war, nicht als

unbillig und einer vernünftigen Interessenabwägung widersprechend angesehen werden. Sie ist daher auch nicht

unter dem Gesichtspunkt des § 24 Abs 1 Z 1 WEG 1975 rechtsunwirksam.
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